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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG).
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 108 Abs. 1
AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzung von
Bundesrecht und unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen
Sachverhalts hin (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde erweist sich im Ergebnis als offensichtlich unbegründet und ist im
Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters (Art.
111 Bst. e AsylG) ohne Weiterungen und mit summarischer Begründung zu behandeln (Art.
111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 2.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (vgl.
dazu Art. 3 AsylG). Dabei kommt es auf die Gezieltheit, Intensität und Aktualität dieser
Nachteile und das Motiv ihrer Zufügung an. Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein
Asyl gewährt, wenn sie erst durch die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder
wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 wurden.

E. 2.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen (vgl. dazu Lehre und Rechtsprechung in BVGE 2013/11 E. 5.1 m.w.H.).



Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in
wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen
nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt
werden (Art. 7 AsylG). 3.1 Die Vorinstanz vertritt in der angefochtenen Verfügung die
Auffassung, die geltend gemachten Nachteile der Beschwerdeführerin stellten keine
Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes dar, weil davon auszugehen sei, dass sie nie zum
Nationaldienst aufgeboten worden sei. Sie könne keine begründete Furcht vor
asylbeachtlichen Massnahmen der eritreischen Behörden wegen einer Dienstverweigerung
haben. Die Vorinstanz gelangte zu diesem Schluss, weil die Schilderungen zur
Rekrutierung unstimmig, zum eigenen Verhalten in Bezug auf die Kenntnisnahme des
Marschbefehls unlogisch und zu den Razzien spärlich und nicht plausibel ausgefallen seien.
Weiter trat die Vorinstanz auf die Übergriffe in Äthiopien nicht ein, weil sie sich nicht in
Eritrea zugetragen hätten. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ist nicht
geeignet, das Gericht von einer Verfolgung zu überzeugen. Sie bezeichnet sich zwar als
eritreische Dienstverweigerin und hält ihre Asylgründe insgesamt für in sich stimmig und
glaubhaft, die wesentlichen vorinstanzlichen Erwägungen in der angefochtenen Verfügung
konnte sie jedoch nicht entkräften. So ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den
rechtserheblichen Sachverhalt korrekt festgestellt und hinreichend gewürdigt hat. Die
Beschwerdeführerin hat in beiden Befragungen angegeben, die Dolmetscher gut verstanden
zu haben, und die Protokolle nach Rückübersetzung genehmigt. Somit muss sie sich ihre
damaligen Aussagen und Unterlassungen anrechnen lassen. Die auf Beschwerdestufe
erhobene Kritik, wonach sie von der Vorinstanz in den vorgehaltenen Punkten nicht
genügend vertiefend befragt worden sei, weshalb es zu Missverständnissen und zu
unberechtigten Vorhalten gekommen sei (vgl. Beschwerde S. 4), zielt ins Leere. Es darf
namentlich bezüglich der Ungereimtheiten über die Rekrutierungsrunde, die mangelnde
Kenntnisnahme des Marschbefehls, die Vorabinformationen über eine bevorstehende
Razzia und den Beschrieb der Razzia auf die überzeugenden Ausführungen in der
angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Das Gericht teilt aufgrund dieser
Unstimmigkeiten den Eindruck der Vorinstanz, dass die Beschwerdeführerin nie ein
Aufgebot zum Nationaldienst erhalten hat. Was die Ausreise angeht, konnte die
Beschwerdeführerin zudem gemäss eigenen Angaben 1996 legal und unbehelligt nach
Äthiopien ausreisen. Somit kann sie im Zeitpunkt der Ausreise nicht im Fokus eritreischer
Behörden gestanden haben. Die auf Beschwerdestufe ohne weitere Ausführung behauptete
Verfolgung wegen ihrer politischen Auffassung (Beschwerde S. 10) kann an dieser
Sachlage nichts ändern. Sie hat nicht aufgezeigt, aufgrund welchen regimekritischen
politischen Engagements - vor oder nach der Ausreise - die eritreischen Behörden auf sie
hätten aufmerksam werden sollen. Auch dürfte ihr Asylgesuch in der Schweiz den
heimatlichen Behörden nicht bekannt sein. Eine subjektive Furcht vor
Verfolgungshandlungen und Nachteilen ist somit objektiv nicht nachvollziehbar. Aus den
eingereichten Beweismitteln ergibt sich kein anderer Schluss. Damit ist dem zentralen
Vorbringen, sie sei in Eritrea wegen einer Wehrdienstverweigerung, ihrer politischen
Anschauung oder wegen des Stellens eines Asylgesuchs in der Schweiz (Beschwerde S. 6,
10, 12) verfolgt, die Grundlage entzogen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
Beschwerdeführer keine Flüchtlinge sind. Die Vorinstanz hat deren Asylgesuch zu Recht
abgelehnt.

E. 4



Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das Staatssekretariat in der Regel die Wegweisung aus der
Schweiz und ordnet den Vollzug an, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder darauf nicht
eintritt. Die Beschwerdeführer verfügen weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (Art. 44
AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Die Anordnung der
Wegweisung ist somit nicht zu beanstanden. Nach dem Gesagten verletzt die angefochtene
Verfügung Bundesrecht nicht und ist auch sonst nicht zu beanstanden (Art. 106 Abs. 1
AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 6.1
Die gestellten Begehren erwiesen sich als aussichtslos, weshalb das Gesuch um Gewährung
der unentgeltlichen Rechtspflege (unentgeltliche Prozessführung, amtliche Verbeiständung)
abzuweisen ist. Das Gesuch um Befreiung von einem Vorschuss ist mit diesem Urteil
gegenstandslos geworden.

E. 6.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 600.- (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) den Beschwerdeführern aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite)
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